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falls ist er hilflos. Vor allem aber muss er auch wissen, dass chemische Angriffe
voraussichtlich überhaupt nicht, oder dann wuchtig und überfallartig durch-
geführt werden. Sobald unser Land in einen Krieg verwickelt wird, müssen die
Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, vor allem die vorbeugenden, der Schutz

gegen Vergiftungen. Darin darf nicht locker gelassen werden, auch wenn wochen-
und monatelang keine chemischen Kamjpfstoffe eingesetzt werden sollten. Es muss

unser entschiedener Wille sein, schon den ersten Angriff nicht gelingen zu lassen.

Das wird durchaus möglich werden, wenn das Nötige von zuoberst bis zuunterst
konsequent vorgekehrt wird. Chemische Angriffe sind für Unvorbereitete und
Kenntnislose furchtbar. Wer ihre Art und Gefahren sowie die — meist recht ein-
fachen — Schutzmassnahmen aber kennt und entsprechend vorsorgt, wird die
Verluste in einem Masse reduzieren können, wie es keiner andern Waffe gegen-
über möglich ist.

Kantonnementsbezug im Aktevdienst.
Von Hptm. Vogt. Qm. Füs. Bat. 26.

Auch für den Aktivdienst gelten die Vorschriften des Verwaltungs-Reglements
und der I.V. 1938 über den Bezug der Kantonnemente. Dies bedeutet, dass die
Gemeinden vor dem Bezug der Kantonnemente zu begrüssen sind. Ist dies in
besondern Fällen nicht möglich, so ist die Gemeindebehörde nach dem Bezug
der Kantonnemente möglichst bald zu unterrichten. Im Aktivdienst wäre es nicht
angängig, Kantonnemente zu beziehen ohne Zustimmung der Gemeindebehörde
sowie der Gebäude-Eigentümer.

Anders verhält es sich im Kriege und im Falle drohender Kriegsgefahr. In
diesen Fällen ist gemäss Art. 203 des Bundesgesetzes über die Militärorganisation
vom 12. April 1907 jedermann verpflichtet, zum Zwecke der Ausführung mili-
tärischer Anordnungen, bewegliches und unbewegliches Eigentum der Truppen-
führung oder den Militärbehörden auf Verlangen zu überlassen. Der Bund leistet
hierfür volle Entschädigung.

Mutationskontrolle im Aktivdienst.

Wenn sich die Mutationen in den gewöhnlichen zwei- bis dreiwöchigen Wieder-
holungskursen in relativ bescheidenem Umfang hielten, so sind sie im Aktiv-
dienst verschiedentlich in einer Art und Weise gewachsen, dass sich eine tägliche
Uebersicht unbedingt empfiehlt. So sind es vor allem die Urlauber, die oft Kopf-
zerbrechen verursachen. Die tabellarische Uebersicht, die nachfolgend gezeigt
wird, erspart dem Rechnungsführer bei Erstellung des Soldbeleges zeitraubendes
Suchen, wenn aus irgend einem Grunde die auf dem Soldbeleg errechneten Sold-

tage mit den auf dem Standortbeleg ausgewiesenen Tagen nicht übereinstimmen.
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In teilweiser Abänderung des Art. 132 Abs. 2 des V. R. ist verfügt worden,
dass der Tag des Antrittes eines Urlaubes und der Tag der Rück-
kehr aus diesem nicht als Urlaub im Sinne des V.R. gelten. Nur für die
zwischen diesen Reisetagen liegenden eigentlichen Urlaubstage fallen Sold- und
Verpflegungsberechtigung dahin.

Diese Regelung hat einmal den Vorteil, dass der Hin- und Rückreisetag für
die Haushaltungskasse einen Gewinn bedeuten, denn der Mann wird nicht von
der Truppe verpflegt, die indessen die Portionen gleichwohl verbuchen kann.
Sodann ist die neue Regelung auch textlich leichter verständlich bezw. fassbar,
sodass zu hoffen ist, sie werde auch nach Beendigung des Aktivdienstes weiter-
hin beibehalten.

Mutationen (effektive Urlaubstage)

Nr. Grad Name Vorname vom bis
Oktober 1939

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 51 T

118 Fils. Brunner Xaver 17.-25. IG. / / 2

52 Gfr. Keller Traugott 19.-24. 10. / / / 3

57 San.Gfr. Fricker Martin 20.—24. 10. / / / 3

65 Füs. Meier Johann 21.—51. 10. / / / / / / ' ' / 9

44 « Marfurt Walter 23.-26. 10. / / 2

17 Kpl. Mang Hans 23-25. 10. / 1

92 Füs. Weiss Jakob 24.-27. 10 / / 2

67 « Frauenfelder Emil 24.10.—3.11. / / / / / / / 7

16 Wm. Mai er Ferdinand 25-27. 10. / 1

64 Füs. Imhof Josef 26.-51. 10. / / / / / 5

51

1 Flpfm.

Irminger

Schibli

Alexander

Max

26.10.—7.11.

29.10.-2.11.

/ / / /

/

/

/

5

2

Total 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 42

In der aufgeführten Kontrolle sind nur diejenigen Tage einzutragen, welche
nicht soldberechtigt sind. Die Horizontal- und Vertikaladdition muss schlussendlich
die gleiche Anzahl Tage ergeben. Will sich der Rechnungsführer mittels dieser
Kontrolle auch über diejenigen Tage orientieren, an welchen der soldberechtigte
Urlauber sich bei der Truppe nicht verpflegt, so kann er in die betreffende
Tagesspalte eine 0 einsetzen.

Diese Urlauberkontrolle hat im Taschenbuche Platz. Man unterteilt die
Kolonne „Datum und Ursache" der Rubrik Mutationen in elf, bezw. zwölf Teile
(zehn oder elf Soldtage und die Totalkolonne), lässt in der Kolonne „Familien-
und Vorname" noch etwas Platz für die Bezeichnung der Daten offen und dann
kann man mit den Eintragungen beginnen. Man notiere sich zuerst die Uehertrage
aus der letzten Soldperiode und fahre erst dann mit den laufenden Mutationen fort.
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Die Mutationen über Zuwachs und Abgang, die unter normalen Umständen
nicht sehr häufig sind, können wie bisher erledigt werden. Einheiten, die an eine
Anzanl Wehrmänner Geldverpflegung ausrichten müssen, können sich im Taschen-
buch die gleiche tabellarische Uebersicht anlegen. Das Brouillon für die Erstellung
des Verpflegsbeleges kann man sich auf diese Weise ebenfalls ersparen.

Im Taschenbuch hat eine weitere praktische Uebersicht Platz. In der Rubrik
„Verschiedene Aufzeichnungen" lässt sich mit Leichtigkeit eine Uebersicht über
den Bestand der Einheit, aufgeteilt nach Graden und allfälligen Spezialisten, er-
richten. Sie sieht folgendermassen aus:

Bestandes-Übersicht

Dat. Name Vorname + Of. Uof. Ofr. FFils. Tamb. Bm. San.
Sdt. Total

3. 10.

«

Bestand
Fils. Brunner Ernst

5 12 15 91

1

l 1

1

2 127
1

7. 10. Fliier Jakob
Bamgartner Franz

—
5 12 15 90

1

1

1 1 2 126

— 1

— 1

18.10. Nr. 91,96,122,123,127
5 12

1

15

i

88
3

1 1 2 124

— 5

24.10. Schneider Werner
Nr. 170-179
Oblt. Marbach Jul. 1

++

5

1

11 14 85

9

1 1 2
1

119

+ 1

+ 9

— 1

31.10. 4 11 14 94

USW.

1 1 3 128

Diese Kontrolle leistet gute Dienste beim Erstellen des Soldbeleges. Sie ist
weiter ein Ausweis über den Zuwachs und Abgang während mehreren Soldperioden.

Es hat sich gezeigt, dass im Taschenbuch die Rubrik „Mutationen" auch für
gewöhnliche Verhältnisse sehr knapp bemessen ist. Die jetzige Anordnung entbehrt
ausserdem der nötigen Uebersicht, denn man ist gezwungen, die Mutationen am
Schluss der Soldperiode gruppenweise zusammenzusuchen.

Das Taschenbuch ist die Grundlage für die Erstellung der Komptabilität.
Wir bitten unsere Leser, uns weitere Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Die
jetzige lange Dienstzeit mit ihren mannigfachen praktischen Erfahrungen sollte
auch in dieser Hinsicht ausgewertet werden. Das gleiche gilt selbstverständlich
auch für das Haushaltungskassabuch. W
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